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Allerhöchste Ordre, betr. Hbänderung der Bekleldungsvorschrift für die Schutztruppen.
Vom 12. April 1913.

Ich bestimme in Abänderung der Bekleidungsvorschrift für Meine Schutztruppen in Afrika
— Neudruck 18968 —: Die Sanitätsmannschaften der Schutztruppen tragen die Uniform ihrer

Schuhtruppe und als besonderes Abzeichen den Askulapstab auf dem rechten Oberärmel des Waffen-
rocks, des Feldrocks, des weißen Rocks und der Litewka.

Homburg v. d. Höhe, den 12. April 1913.
' gez. Wilhelm I. K.
An den Reichskanzler (Reichs-Kolonialamt). «


